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Seminar  2012
Informationen für Lehrkräfte und Schüler

1   Dauer und Teilnehmer

Im Schuljahr 2011/2012  dauert das Seminar von Montag, 18.06.  bis Dienstag, 31.07.
Zur Teilnahme berechtigt sind Schüler aus der BOS 12 und der FOS 12, auch wenn sie die 13. Jahrgangsstufe an einer anderen Schule besuchen.  

2   Grundsätzliches

Ziel des Seminars ist die Anfertigung einer Seminararbeit. Jeder Schüler muss dazu bis zum Ende des Seminars ein Arbeitspensum von mindestens 60 Arbeits​stunden leisten. Ein Teil dieser Stunden kann in freier Lernarbeit einge​bracht werden. Deshalb führt jeder Schüler einen Tätigkeitsnachweis nach verbindlichem Muster (vgl.  Download-Bereich auf der Homepage).

Sollte die Teilnahme an verbindlichen Veranstaltungen nicht möglich sein, ist im Krank​heitsfall ein ärztliches Attest vorzulegen; eventuell erforderliche Beurlaubungen erteilt ausschließlich die Schulleitunq.
Schüler, die am Seminar nicht teilnehmen, werden im nächsten Schuljahr wie Quereinsteiger in die BOS 13 oder FOS 13 behandelt, d.h. sie unterliegen erneut einer Probezeit, erhalten zu Schuljahresbeginn ein Seminararbeitsthema und müssen ihre Arbeit spätestens eine Woche nach den Weihnachtsferien abgeben. BOS-Schüler, die das Seminar nicht erfolgreich absolviert haben (unentschuldigtes Fehlen, unzureichende Tätigkeiten, ausgefallener Seminarabschlussbericht), verlieren den BaFöG-Anspruch bis zum Beginn des neuen Schuljahres.

Im Seminar sollen die Teilnehmer

· Methoden wissenschaftlichen Arbeitens erlernen und einüben,

· ihre Fähigkeit ausbauen, Inhalte zu strukturieren, zu bewerten und zu länge​ren Ausarbeitungen zusammenzufassen,

· lernen, Recherchen nach verschiedenen Methoden und in unterschiedlichen Medien durchzuführen,

· lernen, sich bei Bedarf Informationen über Interviews und Umfragen zu be​schaffen,

· freies Sprechen v.a. beim Seminarabschlussbericht trainieren.
Alle Seminarteilnehmer geben ihre Arbeit spätestens am ersten Schultag im Oktober 2012 ab. Die betreuende Lehrkraft und der Zweitkorrektor korrigieren und bewerten sie bis zum 11.01.2013. Zum selben Termin wird die Arbeit inkl. Bewertungsbogen bei der Seminarleitung abgegeben und das Ergebnis (mit Kurzfassung des Themas) im Schülernotenbogen eingetragen. 

Das Thema bzw. eine Kurzform des Themas der Seminararbeit und das erzielte Ergebnis werden im Abiturzeugnis ausgewiesen. Das Ergebnis der Seminararbeit wird bei der Ermittlung der Durchschnittsnote wie ein Pflichtfach gewertet. Des​halb wird eine mündliche Prüfung (50 % Gewichtung) notwendig, wenn die Seminararbeit das Ergebnis „0 bis 3 Punkte“ erreicht. Bei Nichtabgabe oder erwiesenem Plagiat ergibt sich die Note 6 (0  Punkte), auch wenn der Seminarabschluss​bericht vorgestellt wurde.

Eine Teilnahme an der Abschlussprüfung ist ausgeschlossen, wenn die Seminararbeit mit der Note 6 (0 Punkte) bewertet wurde. 
Wiederholt der Schüler die Jahrgangsstufe 13, bleibt das Ergebnis der Seminararbeit auf Antrag erhalten. Bei Anfertigung einer neuen Seminararbeit kann sich der Schüler für eines der beiden Ergebnisse entscheiden.

3   Themenauswahl

Die Lehrkräfte tragen ihre Themenvorschläge in die Excel-Datei auf LW N (FOSBOS/Seminar) bis zum 02.05. ein. Die Fachbetreuer überprüfen anschließend die Themenvorschläge ihres Faches. Die Seminarleitung gibt die Themenvorschläge am 07.05. durch Aushang an der Stellwand beim Lehrerzimmer bekannt.

Aus den Vorschlagslisten wählen die Seminarteilnehmer ein Thema bis zur zweiten Seminarbesprechung am 16.05. aus. Bei Mehrfacheintragungen entscheidet die betreuende Lehrkraft (z.B. durch Los). Die Vergabe der Themen erfolgt unmittelbar nach der zweiten Seminarbesprechung.
Zu Seminarbeginn am 16.06. teilen die Seminar​teilnehmer schließlich ihre verbindliche Entschei​dung der betreuenden Lehrkraft auf dem Tätigkeitsnachweis mit.

4 Ablauf des Seminars

Der verbindliche Plan über den zeitlichen Ablauf des Seminars steht im Downloadbereich zur Verfügung. Die betreuenden Lehrkräfte treffen sich mit den Schülern mindestens einmal pro Wo​che an einem festen Termin zu weiteren Bespre​chungen über den Fortgang der Arbeit (Schilderung von Problemen, Ergebnisse der Recherchen, Gliederung etc.).

Die Schule bietet den Teilnehmern während des Seminars die entsprechende Ar​beitsumgebung sowie die notwendige EDV-Unterstützung an (z.B. den Internet​zugang). Bis zum 31.07. (Ende des Se​minars) unterstützen die betreuenden Lehrkräfte bei Bedarf den weiteren Fort​gang der Arbeiten.

Während des Seminarbetriebs läuft der Unterricht in der zweiten Fremdsprache im normalen Umfang weiter.

5 Bewertung der Seminarleistungen / Seminarabschlussbericht (SAB)
Die Leistungen im Rahmen der Seminarphase gehen mit einem Anteil von 20% in die Bewertung der Seminararbeit ein. Davon entfallen 10% auf den Seminarabschlussbericht und 10% auf die sonstigen Seminarleistungen. Die Seminarteilnehmer stellen ihren Abschlussbericht vom 23.07. bis 27.07. vor einem Auditorium vor. Dies kann im Rahmen der Sprechstunden geschehen, eine Zusammenlegung zu fachlichen oder überfachlichen Gruppen ist erwünscht. Im SAB sollte die Gliederung der Arbeit, ausgearbeitete Gliederungspunkte sowie Arbeitsschritte mit evtl. Problemen und Hürden vorgestellt werden.
Wer keinen SAB vorlegt, wird aus dem Seminar entlassen und hat die bekannten Folgen zu tragen. 

6  Seminararbeit

6.1 Formalien

· Titelblatt: Für die einheitliche Gestaltung mit den obligatorischen Bestandteilen tragen die Seminarleiter Sorge. Das Titelblatt wird als Download neben den anderen Formblättern zur Verfügung gestellt. 

· Einheitliche Schrift: Schriftgröße 11, Zeilenabstand 1,5; Ränder: Oben = 2,5 cm, Unten = 2,0 cm, Links = 2,5 cm, Rechts = 2,0 cm. 
· Umfang der Arbeit: ca. 15 Seiten ohne Anhang, in Ausnahmefällen +/- 30%.

· Zitierweisen und Quellenangaben: vgl. Informationsblatt „Zitiertechniken in der Seminararbeit“ im Download-Bereich.

6.2 Bestandteile der Seminararbeit

· Gliederung / Inhaltsverzeichnis

· Ggf. Vorbemerkung

· Ausarbeitung (Einleitung, Hauptteil, Schluss)

· Quellen- und Literaturverzeichnis
· Persönliche Erklärung

6.3 Bewertung

Vorgegeben ist folgende prozentuale Wertung für die Gesamtbeurteilung:

	Kriterien
	Gewichtung

	Inhalt
Z.B: Hypothesenbildung, Materialien, Darstellung und Auswertung von Versuchsdurchführungen und Befragungen, Darstellung der Ergebnisse, Diskussion der Ergebnisse, Inhaltliche Darstellung des Themas, Aufbau, Eigenleistung (Wertung, Differenzierung, Kritik), ... 
	50 %

	Wissenschaftliche Arbeitstechniken

Z.B.: sinnvoller Einsatz von Fachliteratur, formale Korrektheit der Quellennachweise, formale Korrektheit des Literaturverzeichnisses, Methoden, Versuchsdurchführung, Befragung, ... 
	20 %

	Sprachlich angemessene Form; Grammatik und Rechtschreibung

Z.B.: Ausdruck, Sprachfluss, Sprachrichtigkeit, ... 
	20 %

	Äußere Form und Richtigkeit des Aufbaus
Z.B. ansprechendes und übersichtliches Layout, Umfang der Arbeit, Bestandteile der Arbeit 
	10 %


Als Download steht ein Beurteilungsbogen inkl. Wortgutachten-Bausteinen zur Verfügung, der diese Kriteriengewichtung berücksichtigt. Auf ein Wortgutachten kann nicht verzichtet werden.
Bei der Korrektur ist insbesondere zu beachten, dass

· alle benutzten Internetseiten in Dateiform oder als Ausdruck mit abgegeben oder zumindest bereitgehalten werden müssen.

· die Zitier-Regeln präzise eingehalten werden müssen und sich ihre Nichtbeachtung – soweit nicht zugleich Plagiat – entsprechend auf die Note auswirken muss. Die Seminaristen sind ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie sich bei nicht gekennzeichneten Übernahmen außerdem des Betrugs schuldig machen.

7  Schulinterne Evaluation

Die Seminarleitung führt anhand eines Fragebogens, der von allen Schülern nach der Vorstellung der Seminarabschlussberichte ausgefüllt wird, eine Auswertung zur Seminarphase durch.

gez. Obermeier/Eckert (Seminarleitung)

Anhang: Auszug aus der aktuellen FOBOSO
§ 46 Seminararbeit

(1) 1In der Jahrgangsstufe 13 ist eine Seminararbeit anzufertigen. 2Hierzu besuchen die Schülerinnen und Schüler, die nicht mit der Fachhochschulreife den Schulbesuch beenden möchten, am Ende der Jahrgangsstufe 12 ein mindestens 60 Stunden umfassendes und von der Schule zu betreuendes Seminar. 3Der Unterricht dient der Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und der Erarbeitung bzw. Auswahl der Themen der Seminararbeit. 4Wählbar ist ein fachbezogenes oder fächerübergreifendes Thema in einem Pflichtfach, jedoch nicht in einem Wahlpflichtfach zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Anlage 1 Abschnitt II bzw. Anlage 2 Abschnitt II).

(2) 1Die Themen der Seminararbeit werden in der Vollzeitform zum Ende der Jahrgangsstufe 12, in der Teilzeitform zum Ende der Jahrgangsstufe 12/2 vergeben. 2Die Seminararbeit muss in der Vollzeitform spätestens am ersten Unterrichtstag im Oktober, in der Teilzeitform spätestens am ersten Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien in der Jahrgangsstufe 13/1 abgeliefert werden.

(3) 1Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 27 Abs. 6 in die Fachoberschule oder gemäß § 28 Abs. 6 in die Berufsoberschule aufgenommen werden, wählen das Thema der Seminararbeit im Einvernehmen mit den betroffenen Lehrkräften zu Beginn der Jahrgangsstufe 13. 2Die Seminararbeit muss in diesen Fällen in der Vollzeitform spätestens eine Woche nach Ende der Weihnachtsferien, in der Teilzeitform spätestens eine Woche nach Ende der Osterferien in der Jahrgangsstufe 13/1 abgeliefert werden.

(4) Die Schule kann in besonderen Fällen, insbesondere bei nachgewiesener längerer Erkrankung, Fristverlängerung gewähren.

(5) 1Grundlage der Bewertung der Seminararbeit sind die Leistungen im Rahmen der Seminarphase und die schriftliche Arbeit. 2Zusätzlich kann, ausgenommen bei Nichtabgabe der Seminararbeit,  eine mündliche Prüfung nach Korrektur der schriftlichen Arbeit abgehalten werden, deren Ergebnis in die Gesamtbewertung eingeht; sie muss außer im Fall eines erwiesenen Plagiats abgehalten werden, wenn die Seminararbeit mit der Note 5 oder 6 (weniger als 4 Punkte) bewertet wurde. 
3§ 65 Abs. 2 findet für die Seminararbeit keine Anwendung.

(6) 1Das Thema bzw. eine Kurzform des Themas der Seminararbeit, die erreichte Punktzahl und die erzielte Note sind im Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife bzw. im Jahreszeugnis auszuweisen. 2Das Ergebnis der Seminararbeit wird bei der Ermittlung der Durchschnittsnote wie ein Pflichtfach gewertet.

(7) 1Wiederholt die Schülerin oder der Schüler die Jahrgangsstufe 13, bleibt das Ergebnis der Seminararbeit auf Antrag erhalten. 2Bei Anfertigung einer neuen Seminararbeit kann sich die Schülerin oder der Schüler für eines der beiden Ergebnisse entscheiden.
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